
Das EU-TP wird von den folgenden Mitgliedstaaten voll-
ständig für die Beantragung und Bewilligung genutzt:

Bulgarien, Dänemark, Estland, Irland, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portu-
gal, Rumänien, Slowenien, Schweden, Ungarn und Zypern 
(16 von 27 EU-Mitgliedstaaten). Kroatien hat als einziger 
EU-Mitgliedstaat keine Daten bekannt gegeben. Es ist 
aber davon auszugehen, dass Kroatien in die letzte Kate-
gorie zuzuordnen ist und das EU-TP als Antragssystem 
nutzt.

E. Zusammenfassung
Bewilligungen und Zulassungen müssen in Deutschland in 
der Regel schriftlich beantragt werden. Das System EU-Zoll-
entscheidungen (sogenanntes EU-Trader-Portal) ist in 
Deutschland für alle Bewilligungen zu nutzen, die mehrere 
Mitgliedstaaten berühren und damit mitgliedstaatsübergrei-
fend sind. 

In Deutschland ist jedoch ist der Antrag für drei Bewilligun-
gen/Zulassungen (siehe oben) zwingend über das EU-TP zu 
stellen.

Übungsaufgabe zur Vorbereitung auf die 
Zwischenprüfung des gehobenen Zolldienstes 

– Prüfungsfach Rechtliche Grundlagen des Verwaltungshandelns mit Lösung

Bearbeitungszeit: 90 min (50 von 100 Punkten)

Hilfsmittel: E-VSF

Im Rahmen der fachtheoretischen Ausbildung des gehobe-
nen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Zollverwal-
tung am Fachbereich Finanzen der Hochschule des Bundes 
ist im ersten Studienabschnitt eine Zwischenprüfung zu 
bewältigen. Bestandteil der Zwischenprüfung ist unter 
anderem eine Klausur im Prüfungsfach „Rechtliche Grund-
lagen des Verwaltungshandelns“. Schwerpunkt dieser 
Klausur ist eine Aufgabenstellung aus dem Studienfach 
„Verwaltungsrecht“. Der nachfolgende Klausurteil ent-
spricht 50 % einer Gesamtklausur (= 50 Punkte von insge-
samt 100 zu erreichenden Punkten). Ein weiterer Teil be-
steht aus Aufgabenstellungen der Fächer „Recht des 
öffentlichen Dienstes“ oder „Zivilrecht“ und ein dritter Teil 
aus sogenannten laufbahntypischen Fachinhalten wie 
dem Allgemeinen Zollrecht.

A. Sachverhalt
Nach seinem Urlaub in Nepal kam der Reisende A am 
15. Januar 2001 mit einem Linienflug am Münchener Flug-
hafen an. In Nepal erwarb A eine Uhr, die er bei seiner An-
kunft in München am Handgelenk trug. Dem Zollbeamten 
Z fiel sofort das Armband der Uhr auf. Er inspizierte das 
Armband und stellte zutreffend fest, dass es aus Reptil
leder besteht und zwar aus dem eines Gangesgavials. Es 
handelt sich hierbei um eine wild lebende und vom Aus-
sterben bedrohte Krokodilart. Für die Herstellung des Arm-
bands wurde die Haut des Gangesgavials gegerbt und zu-
geschnitten. Für das Verbringen des Armbands von Nepal 
nach Deutschland benötigt A artenschutzrechtliche Doku-
mente, darunter eine Ausfuhrgenehmigung aus Nepal und 
eine Einfuhrgenehmigung des Bundesamtes für Natur-
schutz in Deutschland.

Auf Nachfrage teilte A mit, dass er die benötigten Doku-
mente besitze und präsentierte ein als Ausfuhrgenehmi-
gung gekennzeichnetes Dokument aus Nepal und eine 
Einfuhrgenehmigung aus Deutschland. Bei näherem Hin-
sehen stellte der Zollbeamte Z zutreffend fest, dass in den 
beiden Dokumenten die genaue Bezeichnung der einge-
führten Tierart nicht Gangesgavial, sondern Sunda-Gavial 
lautet. Es handelt sich hierbei zwar um eine der Familie 
der Gaviale angehörende, allerdings um eine andere Ga-
vialart. 

Ohne dem A vorher die Gelegenheit zu geben, sich zu äu-
ßern, teilte ihm der Zollbeamte Z (zutreffend) mit, dass 
die Dokumente nicht ausreichend seien. Daraufhin teilt 
der Z dem A mündlich mit, dass das Armband samt Uhr 
sofort beschlagnahmt werde. Z erläutert dem A (zutref-
fend), dass eine Trennung der Uhr von dem Armband 
nicht möglich sei, weil das Armband so an der Uhr befes-
tigt sei, dass es nicht gelöst werden könne, ohne Schäden 
an der Uhr oder an dem Armband zu hinterlassen. Für eine 
fachgerechte Trennung werde spezielles Bandwechsel-
werkzeug benötigt, das an der Dienststelle nicht vorhan-
den sei. Eine Beschlagnahme würde ihm schließlich nur 
vorübergehend sein Besitzrecht entziehen. Sobald die er-
forderlichen Dokumente beigebracht worden seien, erhal-
te A die Uhr zurück. Solange könne er wohl auch ohne sei-
ne Uhr auskommen. 

Weiterhin teilte Z dem A mit, dass dieser die erforderlichen 
Einfuhrdokumente innerhalb eines Monats einreichen kön-
ne. Die Frist könne verlängert werden, maximal auf sechs 
Monate. Werden innerhalb dieser Frist die Dokumente 
nicht beigebracht, werde das Armband eingezogen. A teil-
te dem Beamten Z mit, dass er eine schriftliche Bestäti-
gung der Beschlagnahme haben möchte. 
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Am 23. Januar 2001 erhielt A eine schriftliche Bestätigung 
der mündlichen Beschlagnahmeverfügung, die eine ord-
nungsgemäße Begründung der Anordnung der Beschlag-
nahme enthält. Die Bestätigung enthält auch eine Rechts-
behelfsbelehrung mit folgendem Wortlaut: „Gegen die 
Anordnung der Beschlagnahme kann innerhalb von vier 
Wochen Rechtsmittel bei der zuständigen Behörde einge-
legt werden.“

A ist empört. Das bisschen Leder könne ja nicht so ein 
Problem darstellen. Der Gangesgavial sei ja nicht von A 
erlegt worden. Er habe nur die Uhr gekauft, an der das 
Armband bereits befestigt war. Die Beschlagnahme der 
Uhr als solche sei überhaupt nicht notwendig gewesen, 
da sie nicht artenschutzrechtlich geschützt sei. Die Uhr 
sei sehr teuer gewesen und er sehe nicht ein, warum es 
notwendig war, die Uhr zusammen mit dem Armband zu 
beschlagnahmen.

B. Aufgabe
Prüfen Sie gutachtlich, ob die Anordnung der Beschlagnah-
me rechtmäßig war. 

Anmerkungen:

1.	� Gehen Sie davon aus, dass die Vorschriften des VwVfG 
des Bundes und der VwGO Anwendung finden. Im Übri-
gen sind ausschließlich die in der Anlage abgedruckten 
Texte anzuwenden.

2.	� Das Zollamt München Flughafen ist sachlich, örtlich und 
instanziell für die getroffenen Maßnahmen zuständig.

3.	� Die Anordnung der Beschlagnahme ist ein Verwaltungs-
akt im Sinne des § 35 Satz 1 VwVfG, der formfrei erlassen 
werden kann. 

4.	� Gehen Sie davon aus, dass an der schriftlichen Bestätigung 
der mündlich angeordneten Beschlagnahme ein berech-
tigtes Interesse des A bestand, § 37 Abs. 2 Satz 2 VwVfG.

5.	� Auf strafrechtliche Vorschriften oder Ordnungswidrigkei-
ten ist nicht einzugehen. Die Vorschriften der Europäi-
schen Artenschutzverordnung sind nicht zu prüfen.

6.	� Bei der Beschlagnahme handelt es sich um eine Maßnah-
me bei der zollamtlichen Überwachung. 

7.	� Es handelt sich um fiktive Jahresangaben im Sachverhalt.

8.	� Der Geltungsbereich des BNatSchG ist die Bundesrepublik 
Deutschland [BRD].

Anlage: 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesna-
turschutzgesetz – BNatSchG)

§ 7 Begriffsbestimmungen
(1) […]

(2) Für dieses Gesetz gelten folgende weitere Begriffsbestim-
mungen:

1. Tiere

a) wild lebende, gefangene oder gezüchtete und nicht her-
renlos gewordene sowie tote Tiere wild lebender Arten,

b) Eier, auch im leeren Zustand, sowie Larven, Puppen und 
sonstige Entwicklungsformen von Tieren wild lebender Ar-
ten,

c) ohne Weiteres erkennbare Teile von Tieren wild lebender 
Arten und

d) ohne Weiteres erkennbar aus Tieren wild lebender Arten 
gewonnene Erzeugnisse;

[…]

21. Drittstaat

ein Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist.

[…]

§ 50 Anmeldepflicht bei der Ein-, Durch- und Ausfuhr oder 
dem Verbringen aus Drittstaaten
(1) Wer Tiere oder Pflanzen, die einer von der Europäischen 
Gemeinschaft erlassenen Ein- oder Ausfuhrregelung unter-
liegen oder deren Verbringen aus einem Drittstaat einer 
Ausnahme des Bundesamtes für Naturschutz bedarf, unmit-
telbar aus einem Drittstaat in den oder durch den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes verbringt (Ein- oder Durchfuhr) oder 
aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes in einen Drittstaat 
verbringt (Ausfuhr), hat diese Tiere oder Pflanzen zur Ein-, 
Durch- oder Ausfuhr unter Vorlage der für die Ein-, Durch- 
oder Ausfuhr vorgeschriebenen Genehmigungen oder sons-
tigen Dokumente bei einer nach § 49 Abs. 2 bekannt gegebe-
nen Zollstelle anzumelden und auf Verlangen vorzuführen. 

§ 51 Inverwahrungnahme, Beschlagnahme und Einziehung 
durch die Zollbehörden
[…]

(2) 1. Wird bei der zollamtlichen Überwachung festgestellt, 
dass Tiere oder Pflanzen ohne die vorgeschriebenen Geneh-
migungen oder sonstigen Dokumente ein-, durch- oder aus-
geführt werden, werden sie durch die Zollbehörde beschlag-
nahmt. 2. Beschlagnahmte Tiere oder Pflanzen können der 
verfügungsberechtigten Person unter Auferlegung eines 
Verfügungsverbotes überlassen werden. 3. Werden die vor-
geschriebenen Genehmigungen oder sonstigen Dokumente 
nicht innerhalb eines Monats nach der Beschlagnahme vor-
gelegt, so ordnet die Zollbehörde die Einziehung an; die Frist 
kann angemessen verlängert werden, längstens bis zu insge-
samt sechs Monaten. 4. Wird festgestellt, dass es sich um 
Tiere oder Pflanzen handelt, für die eine Ein- oder Ausfuhrge-
nehmigung nicht erteilt werden darf, werden sie sofort 
eingezogen.

Auszug aus Artenschutz Dienstvorschrift III B 1 – SV 0832 – 
3/10/ZF 121z
Abschnitt V – Verfahren bei Zuwiderhandlungen und Unre-
gelmäßigkeiten
(35) […]

Unterliegen lediglich geringfügige Bestandteile eines Exem-
plars, die ohne besonderen Aufwand abgetrennt werden 
können (zum Beispiel Uhren mit Armbändern aus Reptille-
der), artenschutzrechtlichen Verboten und Beschränkungen, 
so ist die Beschlagnahme/Einziehung auf diese Teile zu be-
schränken, wenn der Beteiligte dieser Verfahrensweise aus-
drücklich zugestimmt hat und die Loslösung durch ihn selbst 
durchgeführt werden kann. Sein Einverständnis ist in dem 
entsprechenden Vorgang zu vermerken.

[…]
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Lösung 
I. Ermächtigungsgrundlage
Die Beschlagnahme ist rechtmäßig, wenn sie auf einer Er-
mächtigungsgrundlage beruht sowie formell und materiell 
rechtmäßig ist. Jede Maßnahme der öffentlichen Verwal-
tung, die in die Rechte des Betroffenen eingreift, bedarf ei-
ner gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage, Art. 20 Abs. 3 GG 
(Grundsatz vom Vorbehalt des Gesetzes). Die Anordnung der 
Beschlagnahme greift in die Besitzrechte des A ein. Eine Er-
mächtigungsgrundlage könnte § 51 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
sein. 

II. Formelle Rechtmäßigkeit 
Die Beschlagnahme müsste formell rechtmäßig sein. 

1. Zuständigkeit 

Das Zollamt Flughafen München müsste für die Beschlag-
nahmeverfügung zuständig sein. Laut Anmerkung 2 zum 
Sachverhalt ist das hier der Fall. 

2. Verfahren 

Weiterhin müssten die Verfahrensvorschriften eingehalten 
worden sein, insbesondere müsste A gemäß § 28 Abs. 1 
VwVfG angehört worden sein. 

Dafür müsste die Anhörung erforderlich gewesen sein. Das 
ist gemäß § 28 Abs. 1 VwVfG der Fall, wenn der Verwal-
tungsakt in die Rechte des Beteiligten (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 
VwVfG) eingreift.

Die Anordnung der Beschlagnahme ist ein Verwaltungsakt 
im Sinne des § 35 Satz 1 VwVfG (Anmerkung 3 zum Sach
verhalt) und greift in die Besitzrechte des A ein. Somit ist die 
Anhörung erforderlich. Gründe für die Entbehrlichkeit der 
Anhörung nach § 28 Abs. 2 und Abs. 3 VwVfG sind nicht er-
sichtlich. Im Übrigen war A bei der Beschlagnahmeanord-
nung persönlich zugegen; daher wäre wenigstens eine kurze, 
unmittelbare Anhörung des A möglich gewesen.

Eine Gelegenheit zur Stellungnahme wurde A jedoch nicht 
gegeben. Eine Anhörung ist also unterblieben. 

Allerdings kann dieser Verfahrensfehler gemäß § 45 Abs. 1 
Nr. 3 VwVfG noch bis zum Schluss der letzten Tatsachen
instanz eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nach
geholt werden (§ 45 Abs. 2 VwVfG).

Die Beschlagnahme ist zwar verfahrensfehlerhaft, jedoch 
heilbar. 

3. Form 

Mangels besonderer Vorschriften besteht Formfreiheit ge-
mäß § 37 Abs. 2 Satz 1 VwVfG (vergleiche Anmerkung 3). Die 
Anordnung der Beschlagnahme ist mündlich erfolgt und da-
mit formgerecht. 

4. Bekanntgabe

Die Beschlagnahme ist dem A mündlich mitgeteilt worden 
und ist ihm damit unmittelbar zugegangen. Damit ist die 
Bekanntgabe gemäß § 41 Abs. 1 VwVfG erfolgt. 

5. Begründung 

Verwaltungsakte, die mündlich ergangen sind, bedürfen kei-
ner Begründung. Die Anordnung der Beschlagnahme wurde 
A jedoch schriftlich bestätigt. Gemäß § 39 Abs. 1 VwVfG ist 

ein schriftlich bestätigter Verwaltungsakt mit einer Begrün-
dung zu versehen. Laut Sachverhalt ist der schriftlichen Be-
stätigung der Beschlagnahme eine ordnungsgemäße Be-
gründung beigefügt worden. 

6. Rechtsbehelfsbelehrung 

Ein mündlich erlassener Verwaltungsakt bedarf keiner 
Rechtsbehelfsbelehrung. Gemäß § 37 Abs. 6 Satz 2 VwVfG 
ist einer schriftlichen Bestätigung des Verwaltungsakts je-
doch eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen. 

Gemäß § 37 Abs. 6 Satz 1 VwVfG ist danach eine Erklärung 
beizufügen, durch die der Beteiligte über den Rechtsbehelf, 
der gegen den Verwaltungsakt gegeben ist, über die Behör-
de oder das Gericht, bei denen der Rechtsbehelf einzulegen 
ist, den Sitz und über die einzuhaltende Frist belehrt wird 
(Rechtsbehelfsbelehrung). 

Die der schriftlichen Bestätigung der Beschlagnahme beige-
fügte Rechtsbehelfsbelehrung enthält lediglich den Hinweis 
auf die zuständige Behörde, ohne diese zu benennen und 
eine fehlerhafte Widerspruchsfrist von 4 Wochen (richtig ist 
ein Monat gemäß § 70 Abs. 1 VwGO). Die Rechtsbehelfsbe-
lehrung ist daher fehlerhaft, führt aber nicht zu der formel-
len Rechtswidrigkeit der Beschlagnahme, sondern zu einer 
verlängerten Widerspruchsfrist gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1 
VwGO. 

Zwischenergebnis
Die Beschlagnahme ist hinsichtlich der fehlenden Anhörung 
formell rechtswidrig, jedoch heilbar. 

III. Materielle Rechtmäßigkeit 
Die Beschlagnahme müsste materiell rechtmäßig sein. Dafür 
müssten die Tatbestandsmerkmale der Ermächtigungs-
grundlage erfüllt und die richtige Rechtsfolge gewählt wor-
den sein. Gemäß § 51 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG werden Tiere 
oder Pflanzen von der Zollbehörde beschlagnahmt, wenn bei 
der zollamtlichen Überwachung festgestellt wird, dass die 
Tiere ohne die erforderlichen Genehmigungen oder sonsti-
gen Dokumente ein-, durch- oder ausgeführt werden. 

1. Tatbestandsmerkmale 
a) Zollamtliche Überwachung 

Laut Anmerkung 6 zum Sachverhalt handelte es sich um eine 
Maßnahme bei der zollamtlichen Überwachung. 

b) Tiere oder Pflanzen 

Es muss sich um ein Tier oder eine Pflanze handeln. Gemäß 
§ 7 Abs. 2 Nr. 1 d) BNatSchG sind Tiere ohne Weiteres er-
kennbar aus Tieren wild lebender Arten gewonnene Erzeug-
nisse. Das Armband besteht aus der Haut des Gangesgavials. 
Der Gangesgavial ist laut Sachverhalt wild lebend. Ein Er-
zeugnis ist ein aus dem Tier oder Teilen davon hergestelltes 
Produkt. Das Armband wurde aus der Haut des Gangesgavi-
als mittels Gerbung und Zuschneiden hergestellt. Daher han-
delt es sich beim Armband um ein Tier im Sinne des § 7 
Abs. 2 Nr. 1 d) BNatSchG. 

c) Einfuhr 

Das Armband muss eingeführt worden sein. Gemäß § 50 
Abs. 1 BNatSchG ist die Einfuhr das Verbringen unmittelbar 
aus einem Drittstaat in den Geltungsbereich des BNatSchG. 
Drittstaat ist gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 21 BNatSchG ein Staat, 
der nicht Mitglied der Europäischen Union ist. Das Armband 
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wurde aus Nepal nach Deutschland und damit aus einem 
Drittsaat in den Geltungsbereich des BNatSchG verbracht. 
Eine Einfuhr liegt damit vor. 

d) ohne erforderliche Dokumente 

Die erforderlichen Dokumente bei der Einfuhr sind das Aus-
fuhrdokument aus Nepal und das Einfuhrdokument aus 
Deutschland. Die von A vorgelegten Dokumente wurden je-
doch für eine andere Gavialart ausgestellt. Daher liegen die 
erforderlichen Dokumente für den Gangesgavial nicht vor. 

2. Rechtsfolge 
Bei Vorliegen der Tatbestandsmerkmale ist die Beschlagnah-
me des artenschutzrechtlich geschützten Exemplars auszu-
sprechen. Es handelt sich um eine gebundene Entscheidung. 

Die Rechtsfolge betrifft allerdings 
lediglich das aus der Haut des 
Gangesgavials gefertigte Arm-
band. Fraglich ist, ob die Beschlag-
nahme der Uhr, die nicht arten-
schutzrechtlich geschützt ist, von 
der Rechtsfolge gedeckt ist. 

Der Zweck des § 51 BNatSchG 
besteht darin, geschützte Exemp-
lare vorübergehend aus dem 
Verkehr zu ziehen und dem Be
teiligten das Vorlegen der er
forderlichen Dokumente zu 
ermöglichen und damit den 
rechtswidrigen Zustand zu besei-
tigen. Um diesem Zweck gerecht 
zu werden, kann das arten-
schutzrechtliche Exemplar samt 
den daran befestigten Bestand-
teilen beschlagnahmt werden. 
Andernfalls könnte dieser Zweck 
mithilfe eines an dem geschütz-
ten Exemplar befestigten Gegen-
stands unterlaufen werden. Eine 
Ausnahme sieht die Artenschutz-
Dienstvorschrift in SV 0832 – 3 
Abs. 35 nur für den Fall vor, dass 
die Gegenstände leicht vonein-
ander getrennt werden können 
und der Beteiligte damit einver-
standen ist. Die Trennung des 
Armbands von der Uhr war in 
diesem Fall nicht ohne Weiteres 
möglich. Dafür hätte Z Band-
wechselwerkzeug gebraucht. 
Dieses war an der Dienststelle 
nicht vorhanden. Eine unsachge-
mäße Trennung hätte zu Schä-
den an dem Armband und an 
der Uhr geführt. 

Die Beschlagnahme des Arm-
bands einschließlich der Uhr ist 
daher von der Rechtsfolge des 
§ 51 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ge-
deckt.

(Hinweis: Vorstehende Ausfüh-
rungen können auch bei dem 
Tatbestandsmerkmal „Tier“ be-

rücksichtigt werden. Bei entsprechender Argumentation ist 
ein anderes Ergebnis vertretbar.)

Zwischenergebnis 
Die Beschlagnahme ist materiell rechtmäßig. 

III. Ergebnis 
Die Beschlagnahme ist rechtmäßig. 

(Hinweis: Obwohl die formelle Rechtmäßigkeit noch von der 
Heilung der Anhörung abhängig ist, ist die vorstehende For-
mulierung zu akzeptieren. Letztlich kann davon ausgegan-
gen werden, dass es zu einer Heilung des Verfahrensmangels 
kommen wird. 
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